
13

Jedes Berufsausbildungsverhältnis muss 
mit einer Probezeit beginnen . Die Pro-
bezeit ist dabei schon Bestandteil  
des Berufsausbildungsverhältnisses . 
Es be  stehen zu dieser Zeit bereits die 
beiderseitigen Pflichten und Rechte .

Die Probezeit muss mindestens einen 
Monat und darf höchstens vier Monate 
betragen . Die Vereinbarung einer kür-
zeren oder längeren Frist ist unwirk-
sam . Ausnahmsweise ist aber eine Ver-
längerung bei einer Unterbrechung der 
Ausbildung (zum Beispiel wegen Krank-
heit) um mehr als ein Drittel der Probe-
zeit zulässig, soweit die Verlängerung 
sich auf den Zeitraum der Unterbre-
chung beschränkt .

Wurde die Auszubildende bereits vor 
Beginn des Berufsausbildungsverhält-
nisses auf Probe beschäftigt, so war 
sie nicht Auszubildende, sondern ange-
stellt als Hilfskraft . Eine Probezeit von 
bis zu vier Monaten ist dann im Berufs-
ausbildungsvertrag dennoch zulässig .

Die Probezeit beginnt mit dem verein-
barten Tag des Beginns des Berufsaus-
bildungsverhältnisses, ohne Rücksicht 
darauf, ob die Auszubildende die Tätig-
keit auch tatsächlich aufnimmt oder 
zum Beispiel wegen Krankheit nicht 
aufnimmt oder nicht aufnehmen kann .

Die Probezeit ist zweckbestimmt . Der 
Ausbildende hat insbesondere die geis-
tige und körperliche Eignung der Aus-
zubildenden für den zu erlernenden 
Beruf zu ermitteln . Die Auszubildende 
soll prüfen, ob sie sich geeignet fühlt, 
den Beruf überhaupt und in der ge -
wählten Praxis zu erlernen .

Wechselt eine Auszubildende nach 
Ablauf der Probezeit in eine andere 
Praxis wird die bereits absolvierte Aus-
bildungszeit voll angerechnet . Eine er -
neute Probezeit ist in vollem Umfang 
bei diesem Ausbilder rechtmäßig .
Die Kündigung während der Probezeit 
trägt der besonderen Zweckbestim-
mung der Probezeit Rechnung . In der 
Probezeit kann das Berufsausbildungs-
verhältnis jederzeit ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden . 

Für die Zeit nach Ablauf der Probezeit 
sieht das Gesetz zwei Kündigungsmög-
lichkeiten vor:
1 . bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes und
2 . bei Berufsaufgabe oder Berufs-

wechsel .

Diese Kündigungsmöglichkeiten sind 
erschöpfend . Insbesondere ist eine or -
dentliche Kündigung nicht vorgesehen . 
Sie wäre mit dem Wesen des Be  rufs-
ausbildungsverhältnisses als einem 
besonderen, zur Vermittlung eines be -
stimmten Umfangs von Kenntnissen 
und Fertigkeiten angelegten Beschäf-
tigungsverhältnis nicht vereinbar .

Mangelnde Eignung einer Auszubilden-
den rechtfertigt eine Kündigung aus 
wichtigem Grund nach Ablauf der Pro-
bezeit nicht mehr .

Ist eine Ihrer Fragen rund um das Aus-
bildungsverhältnis offengeblieben, rufen 
Sie uns an! Wir sind gern für Sie da,  
Tel . 0351 8267-170/-171/-173/-169 . 
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